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Nach § 4e Abs. 3 Satz 1 EStG können auf Antrag die insgesamt erforderlichen Leistungen an 
einen Pensionsfonds zur teilweisen oder vollständigen Übernahme einer bestehenden Versor-
gungsverpflichtung oder Versorgungsanwartschaft durch den Pensionsfonds erst in den dem 
Wirtschaftsjahr der Übertragung folgenden zehn Wirtschaftsjahren gleichmäßig verteilt als 
Betriebsausgabe abgezogen werden. Werden Versorgungszusagen über eine Unterstützungs-
kasse von einem Pensionsfonds übernommen, ist die Verteilungsregelung mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass die im Zusammenhang mit der Übernahme erforderliche Zuwendung an die 
Unterstützungskasse erst in den dem Wirtschaftsjahr der Zuwendung folgenden zehn Wirt-
schaftsjahren gleichmäßig verteilt als Betriebsausgaben abgezogen werden können (§ 4d 
Abs. 3 EStG). Der Antrag nach § 4d Abs. 3 EStG oder § 4e Abs. 3 EStG führt nach Maßgabe 
der folgenden Regelungen zur Lohnsteuerfreiheit der entsprechenden Leistungen des Arbeit-
gebers oder der Unterstützungskasse an den Pensionsfonds (§ 3 Nr. 63, 66 EStG). 

Für die Anwendung dieser Regelungen gilt nach Abstimmung mit den obersten Finanzbehör-
den der Länder Folgendes: 
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a) Übertragung von Versorgungsverpflichtungen gegenüber Leistungsempfängern und 
von unverfallbaren Versorgungsanwartschaften ausgeschiedener Versorgungsberech-
tigter

1 Leistungen eines Arbeitgebers oder einer Unterstützungskasse an einen Pensionsfonds 
zur Übernahme bestehender Versorgungsverpflichtungen gegenüber Leistungsemp-
fängern (laufende Rentenzahlungen) und unverfallbarer Versorgungsanwartschaften 
ausgeschiedener Versorgungsberechtigter sind insgesamt nach § 3 Nr. 66 EStG steuer-
frei, wenn ein Antrag gemäß § 4d Abs. 3 EStG oder § 4e Abs. 3 EStG gestellt wird. 

b) Übertragung von Versorgungsanwartschaften aktiver Beschäftigter 

2 Bei einer entgeltlichen Übertragung von Versorgungsanwartschaften aktiver 
Beschäftigter kommt die Anwendung von § 3 Nr. 66 EStG nur für Zahlungen an den 
Pensionsfonds in Betracht, die für die bis zum Zeitpunkt der Übertragung bereits er-
dienten Versorgungsanwartschaften geleistet werden. 

3 Zahlungen an den Pensionsfonds für zukünftig noch zu erdienende Anwartschaften 
sind ausschließlich in dem begrenzten Rahmen des § 3 Nr. 63 EStG lohnsteuerfrei.  

4 Die bis zum Zeitpunkt der Übertragung bereits erdienten, entgeltlich übertragenen 
Versorgungsanwartschaften sind grundsätzlich mit dem steuerlich ausfinanzierbaren 
Teil, mindestens aber in Höhe des zeitanteilig quotierten Versorgungsanteiles nach § 2 
Abs. 1 oder Abs. 5a des Betriebsrentengesetzes (Gesetz zur Verbesserung der betrieb-
lichen Altersversorgung - BetrAVG) zu berücksichtigen.

5 Soll eine Versorgungsanwartschaft eines Aktiven aus einer Pensionszusage auf einen 
Pensionsfonds übertragen werden, ergibt sich der erdiente Teil der Anwartschaft als 
Quotient des Teilwertes gem. § 6a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 EStG zum Barwert der künfti-
gen Pensionsleistungen, jeweils ermittelt auf den Übertragungszeitpunkt. 

2. Berücksichtigung der insgesamt erforderlichen Leistungen zur Übernahme von 
Versorgungsverpflichtungen oder Versorgungsanwartschaften 

6 Nach dem Sinn und Zweck der Regelungen in § 4d Abs. 3 EStG und § 4e Abs. 3 EStG 
können alle Leistungen des Steuerpflichtigen im Sinne der Randnummern 1 und 2 im Zu-
sammenhang mit der Übernahme von Versorgungsverpflichtungen oder Versorgungsan-
wartschaften durch Pensionsfonds über den Verteilungszeitraum als Betriebsausgaben ab-
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nummern 1 und 2), die nach dem Wirtschaftsjahr der Übernahme der Versorgungsver-
pflichtung entstanden sind oder entrichtet werden (z. B. nachträgliche zusätzliche Zuwen-
dungen aufgrund einer nicht hinreichenden Deckung durch den zum Übernahmezeitpunkt 
geleisteten Einmalbetrag). Der Antrag auf Verteilung kann nur einheitlich für sämtliche 
Leistungen zur Übernahme einer Versorgungsverpflichtung oder Versorgungsanwart-
schaft gestellt werden. Wurden die erstmaligen Aufwendungen im vollen Umfang Gewinn 
mindernd geltend gemacht, ist auch eine Verteilung eventueller Nachschusszahlungen 
nicht möglich. 

3. Beginn des Verteilungszeitraumes 

7 Der zehnjährige Verteilungszeitraum beginnt bei einer Bilanzierung nach § 4 Abs. 1 und 
§ 5 EStG in dem dem Wirtschaftsjahr des Entstehens der Leistungsverpflichtung folgen-
den Wirtschaftsjahr und bei einer Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG in dem dem 
Jahr der Leistung folgenden Wirtschaftsjahr. Das gilt auch für die Verteilung einer mögli-
chen Nachschusszahlung, wobei es unerheblich ist, ob noch innerhalb des ursprünglichen 
Zehnjahresraumes nach dem Wirtschaftsjahr der Übertragung der Versorgungsverpflich-
tung oder Versorgungsanwartschaft oder erst zu einem späteren Zeitpunkt die Leistungs-
verpflichtung entsteht oder die Zahlung geleistet wird. 

4. Beispiel 

8 Arbeitgeber A passiviert in der steuerlichen Gewinnermittlung zum 31. Dezember 2003 
aufgrund einer Direktzusage zulässigerweise eine Pensionsrückstellung nach § 6a EStG in 
Höhe von 100.000 €. In 2004 wird die Versorgungsanwartschaft von einem Pensionsfonds 
übernommen. A zahlt hierfür 150.000 € (begünstigt nach § 3 Nr. 66 EStG, vgl. Rand-
nummer 2) und stellt einen Antrag nach § 4e Abs. 3 EStG auf Verteilung der Betriebsaus-
gaben. Im Jahr 2010 leistet A aufgrund einer Deckungslücke einen weiteren unter § 3

 Nr. 66 EStG fallenden Einmalbetrag von 30.000 €. 

In 2004 ist die Rückstellung nach § 6a EStG Gewinn erhöhend aufzulösen. Da A einen 
Antrag auf Verteilung der dem Grunde nach sofort abzugsfähigen Betriebsausgaben ge-
stellt hat, mindern in 2004 im Ergebnis nur 100.000 € (= Höhe der aufzulösenden Pensi-
onsrückstellung, § 4e Abs. 3 Satz 3 EStG) den Gewinn. Der verbleibende Betrag von 
50.000 € (150.000 € - 100.000 €) ist dem Gewinn 2004 außerbilanziell wieder hinzuzu-
rechnen. In den Jahren 2005 bis 2014 ist der Gewinn um jeweils 1/10 x 50.000 € = 5.000 € 
außerbilanziell zu vermindern.  

Auch die in 2010 geleistete Nachschusszahlung von 30.000 € ist aufgrund des für alle 
Leistungen im Zusammenhang mit der Übertragung bindenden Antrages nach § 4e Abs. 3 
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in 2010. In den Jahren 2011 bis 2020 mindert sich der Gewinn außerbilanziell jährlich um 
je 1/10 x 30.000 € = 3.000 €. Hätte A die ursprüngliche Zahlung von 150.000 € vollum-
fänglich in 2004 als Betriebsausgabe geltend gemacht, hätte auch die in 2010 geleistete 
Nachschusszahlung nicht verteilt werden können.    

Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 

Im Auftrag 
Müller-Gatermann  


